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B e k a n n t m a c h u n g  
 

Bebauungsplan Nr. 22 
„Marienschule", 13. Änderung 

 
 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 
hat in seiner Sitzung am 26.02.2015 folgende Beschlüsse gefasst: 

 
1. Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 22 "Marienschule", 13. Änderung im beschleu-

nigten Verfahren wird gemäß § 2 (1)  i.V.m. §13 a BauGB beschlossen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, mit den Vorhabenträgern einen städtebaulichen Vertrag 
gem. § 11 Abs.1 BauGB zur Übernahme von Planungskosten abzuschließen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Größe von 7.680 qm, liegt im süd-
östlichen Bereich von Emsdetten, ca. 750 m vom Stadtzentrum entfernt, grenzt an den Gre-
vener Damm (B 481), die Querstraße sowie die Schützenstraße an und befindet sich im Gel-
tungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplanes Nr. 22 „Marienschule“ 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der folgenden Abbildung. Der Än-
derungsbereich ist in dem folgenden Übersichtsplan als schwarz- weiß- schraffierte Fläche 
gekennzeichnet, während der Gesamtgeltungsbereich des Planes durch eine breite, geris-
sene Linie dargestellt ist.  
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Die 13. Änderung des Bebauungsplans Nr. 22 „Marienschule“ wird im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13 a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 
1748) durchgeführt. Nach § 13a Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB kann 
unter anderem von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbe-
richt nach § 2a BauGB abgesehen werden. Für die Aufstellung dieses Bebauungsplanes 
wird keine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 und kein Umweltbericht gem. § 2 a BauGB er-
stellt. 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten 
vom 02.03.2006 in der Fassung der 3. Ergänzung vom 05.03.2013 wird hiermit der Aufstel-
lungsbeschluss öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung vom  

12. März bis 02. April 2015 

während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) beim Fachdienst 61 
Stadtentwicklung und Umwelt, 5. Obergeschosse des Rathauses der Stadtverwaltung 
Emsdetten, Am Markt 1, 48282 Emsdetten informieren und zu der Planung äußern.  
 
 

Emsdetten, den 02.03.2015 
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
 

Ziel dieser 13. Änderung ist die Überarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 22 "Mari-
enschule" aus dem Jahre 1975 unter Berücksichtigung der aktuellen Ziele der 
Stadtentwicklung. Im Fokus der Änderung steht dabei die Anpassung des aktuell 
festgesetzten Wohngebietes (WA) im nördlichen Bereich des Plangebietes. Diese 
historisch handelsgeprägte Fläche soll einer großflächigen Einzelhandelsnutzung - 
mit dem Schwerpunkt nicht-zentrenrelevanter Sortimente - zugeführt werden (Fest-
setzung als Sondergebiet). Die Festsetzungen des angrenzenden Wohngebietes 
werden – entsprechend der gegenwärtigen Nutzung – aktualisiert. 
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B e k a n n t m a c h u n g  
 

Bebauungsplan Nr. 29 A 
„Habichtshöhe Nord", 5. Änderung 

 
 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 
hat in seiner Sitzung am 26.02.2015 folgenden Beschluss gefasst: 

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 29 A "Habichtshöhe Nord", 5. Änderung im verein-
fachten Verfahren wird gem. § 2 (1) BauGB i.V.m. § 13 BauGB beschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich am westlichen Rand des Stadtge-
bietes zwischen Taubenstraße, Borghorster Straße, Spatzenweg und Habichtshöhe und ist 
in zwei Teilbereiche gegliedert. Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus 
der folgenden Abbildung. Der Änderungsbereich ist in dem folgenden Übersichtsplan als 
schwarz- weiß- schraffierte Fläche gekennzeichnet, während der Gesamtgeltungsbereich 
des Planes durch eine breite, gerissene Linie dargestellt ist.  
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Die 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 A „Habichtshöhe Nord“ wird im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 13 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. 
I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748) 
durchgeführt.  
Ein vereinfachtes Änderungsverfahren kann angewendet werden, wenn durch die Änderung 
die Grundzüge der Planung nicht berührt sind, keine Verpflichtung der Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung) für Vorhaben besteht und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB genannten Schutzgüter bestehen.  
Sofern diese Belange nicht tangiert werden, kann auf die frühzeitige Unterrichtung und Erör-
terung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Weiterhin entfällt die 
Verpflichtung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie der Erstellung eines Um-
weltberichts nach § 2a BauGB. 
Die Voraussetzungen für die Anwendung dieses vereinfachten Verfahrens sind durch die 
oben dargelegten Planungsabsichten erfüllt. 
 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten 
vom 02.03.2006 in der Fassung der 3. Ergänzung vom 05.03.2013 wird hiermit der Aufstel-
lungsbeschluss öffentlich bekannt gemacht. 
 
 

Emsdetten, den 02.03.2015 
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
 

Mit der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 A "Habichtshöhe Nord" sollen  
 
1. eine geordnete städtebauliche Entwicklung durch eine städtebauliche Neuord-

nung des Gebietes und Aktualisierung der Festsetzungen gesichert werden; 
2. die Erschließung durch Stichwege im Plangebiet überplant und angepasst wer-

den; 
3. die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine qualitätsvolle Weiterentwick-

lung des Wohngebietes geschaffen, Wohnbedürfnisse der Bevölkerung sowie 
der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen berücksichtigt 
und zugleich die Binnenentwicklung in der Stadt Emsdetten gefördert werden; 

4. durch neue planungsrechtliche und gestalterische Vorgaben im WA-Gebiet der 
besonderen Lage im Stadtgebiet (Schaffung eines attraktiven Stadteingangs) 
Rechnung getragen werden.  
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B e k a n n t m a c h u n g  
 

Bebauungsplan Nr. 37 "Josefskirche",  
3. Änderung und 1. Erweiterung 

 
Mitteilung Abwägungsergebnis gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Rat der Stadt Emsdetten hat in seiner Sitzung am 10.02.2015 den Satzungsbeschluss 
gefasst. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem folgenden Übersichtsplan durch eine 
breite, gerissene Linie und die Änderungs- und Erweiterungsbereiche mit einer schwarzen 
Schraffur dargestellt: 

 

 

 

 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 37, „Josefskirche“, 3. Änderung und 1. 
Erweiterung ist am 17.02.2015 im Amtsblatt Nr. 7 der Stadt Emsdetten gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB öffentlich bekannt gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan 
in Kraft getreten. 

Während der frühzeitigen Unterrichtung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sind zwei Sammelstellung-
nahmen mit jeweils über 50 Unterschriften eingegangen. Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB kann 
dann auf eine persönliche Mitteilung über die Prüfergebnisse verzichtet werden. Stattdessen 
muss den betroffenen Personen Einsicht in das Prüfergebnis gegeben werden. 

Allgemeines Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung von pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine neue Wohnbebauung. 

58



Die Stadt Emsdetten teilt mit, dass während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 
09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 
Uhr bis 17.00 Uhr) im Rathaus der Stadtverwaltung Emsdetten, Fachdienst 61 Stadtentwick-
lung und Umwelt, Am Markt 1, 48282 Emsdetten, 5. Obergeschosses, Raum 502 die Prüfer-
gebnisse eingesehen werden können. 

Zudem besteht die Möglichkeit, sich über die Prüfergebnisse im Internet unter „www.Stadt 
Emsdetten/Rathaus Bürgerservice Politik/Ratsinformationssystem/Vorlagen/Vorlagen-
nummer“ in der Beschlussvorlage Drucksache 16/2015 zu informieren.  
 
 

 

Emsdetten, den 03. März 2015 
 
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
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